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1. Pensionspreis

A: Grundtaxe CHF 

Pensionspreis 
Grundtaxe pro Bewohnenden im Einzelzimmer mit Bad und Balkon 

pro Tag 125.00 

Pensionspreis Tag- / Nachtaufenthalt je 80.00 

(Ferien)- Aufenthalt bis 35 Tage, zusätzlich  pro Tag 10.00 

Im Pensionspreis bzw. der Grundtaxe sind enthalten: 

• Miete des Zimmers

• Morgen-, Mittag- und Abendessen im Speisesaal bei Bedarf auf dem Wohnbereich

• Diät- und Sonderkost, auf Verordnung der Ärztin / des Arztes

• Regelmässige Reinigung des Zimmers

• Besorgung der persönlichen Wäsche (exkl. chem. Reinigung)
Nur wenn diese von uns - gegen Gebühr - gezeichnet werden kann.

Das Altersheim übernimmt keine Haftung für spezielle Hand- und Feinwäsche

• Bett- und Frotteewäsche wird nach Bedarf zur Verfügung gestellt

• Heizung, Strom, Warm- und Kaltwasser, Entsorgung (üblichen Abfalls)

• Benutzung aller Gemeinschafträume und öffentlichen Einrichtungen

• Veranstaltungen und Festivitäten im Heim

Anmerkung: Eine Haftpflichtversicherung seitens Bewohnenden wird empfohlen.

2. Entschädigung besonderer Leistungen

Krankenmobilien (Standardausführung) wie Rollstühle und Rollatoren für Pensionäre sind im 

Pensionspreis inbegriffen. 

Eintrittspauschale einmalig 350.00 

Belegtes Zimmer ab Austrittsdatum bis zur Räumung pro Tag 65.00 

Zimmerreservierung bis zur Belegung pro Tag 65.00 

Anschluss Gemeinschaftsantenne pro Monat 10.00 

Parkplatz pro Monat 50.00 

Zimmerservice aus Komfortgründen pro Mahlzeit 3.50 

Zimmerkühlschrank, Miete pro Monat 20.00 

Zimmerkühlschrank, Kauf einmalig Anfrage 

Kellerabteil / -schrank pro Monat 8.00 

Dienstleistungen Wäscherei, Hauswart, Administration, etc. 

z.B. Kleidung flicken, Fahrdienst etc. pro Stunde 60.00 

Transport: 

Schleitheim oder Beggingen und zurück (ohne Wartezeit) 

Mit Begleitperson 

pro Weg 

pro Stunde 

10.00 

60.00 

Reinigung, Instandstellung Zimmer nach Austritt pauschal 350.00 

Pauschale bei Todesfall 150.00 

Einsargen je Mitarbeitenden 45.00 
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Übersicht der Beiträge: (alle Preise sind in Schweizer Franken angegeben) 

Der Tarif B wird via Tiers Payant durch die Krankenkassen direkt an uns überwiesen und von den Pflegegesamtkosten in Abzug gebracht. 

Der Tarif C wird durch die jeweilige Gemeinde getragen und ebenfalls von den Pflegegesamtkosten in Abzug gebracht. 

Die Tarife D und E gehen voll zu Lasten der Bewohner ohne Rückerstattung. 

 

BESA 

Stufe 

Tarif B 

Anteil 

Krankenkassen 

Tarif C 

 

Gemeindebeitrag 

Tarif D 

 

Bewohnerbeitrag 

Tarif B, C + D = 

 

Pflegegesamtkosten 

Tarif E 

Betreuungs- 

Leistungen 

Definitiver 

Bewohner-Beitrag 

Tarif A, D, E 

exkl. F + G 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 145.00 

1 9.60 0.00 5.60 15.20 30.00 160.60 

2 19.20 2.80 23.00 45.00 30.00 178.00 

3 28.80 22.20 23.00 74.00 30.00 178.00 

4 38.40 41.60 23.00 103.00 30.00 178.00 

5 48.00 61.00 23.00 132.00 30.00 178.00 

6 57.60 80.40 23.00 161.00 35.00 183.00 

7 67.20 99.80 23.00 190.00 35.00 183.00 

8 76.80 119.20 23.00 219.00 35.00 183.00 

9 86.40 138.60 23.00 248.00 35.00 183.00 

10 96.00 158.00 23.00 277.00 35.00 183.00 

11 105.60 177.40 23.00 306.00 35.00 183.00 

12 115.20 196.80 23.00 335.00 35.00 183.00 


